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Abwägung 
der 

Hinweise, Anregungen und Bedenken, 
die während der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB in der Zeit vom 30.06.2014 bis zum 31.07.2014 und 

der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange (TöB) nach § 4 Abs. 1 BauGB in der Zeit vom 08.07.2014 

bis zum 12.08.2014 vorgebracht wurden: 

 

 

B-Plan Nr. 156"Windpark Ahrensfeld“ 
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Teil 1 Übersicht der beteiligten Behörden und TöB sowie der Beteiligung der Öffentlichkeit 

 

Nr. Behörden oder sonstige Träger öffentlicher Belange am Teil 2 

1 Abwasserbeseitigungsbetrieb 25.07.2014 II lfd. Nr. 7 

2 Bundesnetzagentur 15.07.2014 IV lfd. Nr. 6 

3 Deutsche Telekom Technik GmbH 29.07.2014 III lfd. Nr. 2 

4 E-Plus Mobilfunk GmbH & Co. KG 11.08.2014 IV lfd. Nr. 12 

5 Erdgas Münster GmbH 10.07.2014 II lfd. Nr. 1 

6 Ericsson Transmission Germany GmbH - - 

7 EWE TEL Netz 12.08.2014 II lfd. Nr. 16 

8 Fernleitungsbetriebsgesellschaft mbH 17.07.2014 IV lfd. Nr. 14 

9 Feuerwehr Stadt Bramsche 10.08.2014 II lfd. Nr. 15 

10 HOL- Geschäftssstelle Bersenbrück 07.08.2014 III lfd. Nr. 3 

11 Kokereigasnetz Ruhr GmbH - - 

12 Landesamt für Bergbau - - 

13 Landkreis Osnabrück 11.08.2014 IV lfd. Nr. 9 

14 Nds. Landesbetrieb für Verkehr und Straßenbau - Luftfahrtbehörde 07.08.2014 III lfd. Nr. 4 

15 Nds. Landesforsten- Forstamt Ankum 11.07.2014 IV lfd. Nr. 1 

16 RWE Westfalen – Weser-Ems - - 

17 RWE Westnetz GmbH 04.07.2014 II lfd. Nr. 18 

18 Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Osnabrück 13.08.2014 II lfd. Nr. 14 

19 Telefonica Germany GmbH & Co. KG 31.07.2014 II lfd. Nr. 13 

20 Unterhaltungsverband 97 „Mittlere Hase“ 04.08.2014 III lfd. Nr. 1 

21 Vodafone GmbH - - 
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22 Wasser- und Bodenverband Ahrens-Wittefeld 10.08.2014 III lfd. Nr. 5 

23 Wasserverband Bersenbrück 31.07.2014 IV lfd. Nr. 10 

24 Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 24.07.2014 

06.08.2014 

IV lfd. Nr. 3 

IV lfd. Nr. 4 

25 LGLN Regionaldirektion Hannover - Kampfmittelbeseitigungsdienst 22.07.2014 IV lfd. Nr. 7 

26 Nds. Landesamt für Denkmalpflege - - 

27 Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr 24.07.2014 IV lfd. Nr. 2 

28 Bezirksregierung Münster - - 

29 Bischöfliches Generalvikariat 05.08.2014 II lfd. Nr. 8 

30 Deutsche Post - - 

31 Deutsche Telekom Netzproduktion GmbH - - 

32 Ev.-luth. Kirchengemeinde St. Johannis - - 

33 EWE AG - - 

34 Forstamt Osnabrück - - 

35 Gemeinde Belm 23.07.2014 II lfd. Nr. 5 

36 Gemeinde Lotte 13.08.2014 II lfd. Nr. 10 

37 Gemeinde Neuenkirchen- Vörden - - 

38 Gemeinde Ostercappeln 16.07.2014 II lfd. Nr. 17 

39 Gemeinde Wallenhorst 05.08.2014 II lfd. Nr. 9 

40 Gemeinde Westercappeln 16.07.2014 II lfd. Nr. 4 

41 Industrie- und Handelskammer - - 

42 Kabel Deutschland - - 

43 Kirchenamt Osnabrück - - 
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44 Landwirtschaftskammer Niedersachsen 04.08.2014 IV lfd. Nr. 13 

45 LGLN , Regionaldirektion Osnabrück 22.07.2014 

04.08.2014 

IV lfd. Nr. 5 

IV lfd. Nr. 8 

46 NLWKN, Betriebsstelle Cloppenburg - - 

47 Polizeidirektion Osnabrück - - 

48 Samtgemeinde Bersenbrück - - 

49 Samtgemeinde Neuenkirchen 23.07.2014 II lfd. Nr. 3 

50 Staatliches Baumanagement Osnabrück - Emsland - - 

51 Stadt Osnabrück- Archäologische Denkmalpflege 18.07.2014 II lfd. Nr.2 

52 Stadtwerke Bramsche GmbH - - 

53 Stadtwerke Bramsche AG - - 

54 Wasser- und Schifffahrtsamt Minden 28.07.2014 II lfd. Nr. 6 

55 PLEDOC GmbH, Essen 07.08.2014 II lfd. Nr. 11 

56 Amprion GmbH, Dortmund 04.07.2014 II lfd. Nr. 12 

57 Stadtwerke Osnabrück 12.08.2014 II lfd. Nr. 19 

 

 

Nr. Öffentlichkeit/ Bürger (siehe Liste) am Teil 3 

1 Privatperson Nr. 1 12.07.2014 V lfd. Nr. 1 

2 Privatperson Nr. 2 29.07.2014 V lfd. Nr. 2 

3 Privatperson Nr. 3 29.07.2014 V lfd. Nr. 3 

4 Privatperson Nr. 4 29.07.2014 V lfd. Nr. 4 

5 Privatperson Nr. 5 27.07.2014 V lfd. Nr. 5 

6 Privatperson Nr. 6 28.07.2014 V lfd. Nr. 6 
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7 Privatperson Nr. 7 und Nr. 27 28.07.2014 

04.07.2014 

V lfd. Nr. 7 

V lfd. Nr. 27 

8 Privatperson Nr. 8 23.07.2014 V lfd. Nr. 8 

9 Privatperson Nr. 9 22.07.2014 V lfd. Nr. 9 

10 Privatperson Nr. 10 29.07.2014 V lfd. Nr. 10 

11 Privatperson Nr. 11 28.07.2014 V lfd. Nr. 11 

12 Privatperson Nr. 12 30.07.2014 V lfd. Nr. 12 

13 Privatperson Nr. 13 31.07.2014 V lfd. Nr. 13 

14 Privatperson Nr. 14 30.07.2014 V lfd. Nr. 14 

15 Privatperson Nr. 15 31.07.2014 V lfd. Nr. 15 

16 Privatperson Nr. 16 30.07.2014 V lfd. Nr. 16 

17 Privatperson Nr. 17 29.07.2014 V lfd. Nr. 17 

18 Privatperson Nr. 18 29.07.2014 V lfd. Nr. 18 

19 Privatperson Nr. 19 30.07.2014 V lfd. Nr. 19 

20 Privatperson Nr. 20 01.08.2014 V lfd. Nr. 20 

21 Privatperson Nr. 21 30.07.2014 V lfd. Nr. 21 

22 Privatperson Nr. 22 01.08.2014 V lfd. Nr. 22 

23 Privatperson Nr. 23 28.07.2014 V lfd. Nr. 23 

24 Privatperson Nr. 24 12.07.2014 V lfd. Nr. 24 

25 Privatperson Nr. 25 01.09.2014 V lfd. Nr. 25 

26 Privatperson Nr. 26 10.07.2014 

16.07.2014 

11.07.2014 

V lfd. Nr. 26 

28 Privatperson Nr. 28 11.07.2014 V lfd. Nr. 28 
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Teil 2 Ergebnis der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und TÖB, Abwägung der Bedenken, 
Anregungen und Hinweise  

 

Teil 2/I Behörden / TÖB - ohne Abgabe einer Stellungnahme 

 

1 Ericsson Transmission Germany GmbH 

2 Kokereigasnetz Ruhr GmbH 

3 Landesamt für Bergbau 

4 RWE Westfalen – Weser-Ems 

5 Vodafone GmbH 

6 Nds. Landesamt für Denkmalpflege 

7 Bezirksregierung Münster 

8 Deutsche Post 

9 Deutsche Telekom Netzproduktion GmbH 

10 Ev.-luth. Kirchengemeinde St. Johannis 

11 EWE AG 

12 Forstamt Osnabrück 

13 Gemeinde Neuenkirchen- Vörden 

14 Industrie- und Handelskammer 

15 Kabel Deutschland 

16 Kirchenamt Osnabrück 

17 NLWKN, Betriebsstelle Cloppenburg 

18 Polizeidirektion Osnabrück 

19 Samtgemeinde Bersenbrück 
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20 Staatliches Baumanagement Osnabrück - Emsland 

21 Stadtwerke Bramsche GmbH 

22 Stadtwerke Bramsche AG 
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Teil 2/II Behörden / TÖB - Stellungnahmen ohne Hinweise 

 

 II. Lfd.Nr. 1 Erdgas Münster GmbH 

am 10.07.2014 

 

II. Lfd.Nr. 2 Stadt Osnabrück- Archäologische Denkmalpflege und Kreisarchäologie 

am 18.07.2014 

 

 II. Lfd.Nr. 3 Samtgemeinde Neuenkirchen 

am 23.07.2014 

 

 II. Lfd.Nr. 4 Gemeinde Westerkappeln 

am 16.07.2014 

 

 II. Lfd.Nr. 5 Gemeinde Belm 

am 23.07.2014 

 

 II. Lfd.Nr. 6 Wasser- und Schifffahrtsamt Minden 

am 28.07.2014 

 

 II. Lfd.Nr. 7 Abwasserbeseitigungsbetrieb der Stadt Bramsche 

am 25.07.2014 

 

 II. Lfd.Nr. 8 Bischöfliches Generalvikariat Osnabrück 

am 05.08.2014 
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 II. Lfd.Nr. 9 Gemeinde Wallenhorst 

am 05.08.2014 

 

 II. Lfd.Nr. 10 Gemeinde Lotte 

am 13.08.2014 

 

 II. Lfd.Nr. 11 PLEdoc GmbH 

am 07.08.2014 

 

 II. Lfd.Nr. 12 Amprion GmbH 

am 04.07.2014 

 

 II. Lfd.Nr. 13 Telefonica Germany GmbH & OHG 

am 31.07.2014 

 

 II. Lfd.Nr. 14 Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Osnabrück 

am 13.08.2014 

 

 II. Lfd.Nr. 15 Freiwillige Feuerwehr der Stadt Bramsche 

am 10.08.2014 

 

 II. Lfd.Nr. 16 EWE Netz GmbH 

am 12.08.2014 

 



Stadt Bramsche: Bebauungsplan Nr. 156 Frühzeitige Beteiligung: Abwägung der Hinweise, Anregungen und Bedenken Stand: 01.06.2015 Seite 10 

  

 II. Lfd.Nr. 17 Gemeinde Ostercappeln 

am 16.07.2014 

 

 II. Lfd.Nr. 18 Westnetz 

am 04.07.2014 

 

 II. Lfd.Nr. 19 Stadtwerke Osnabrück 

am 12.08.2014 

 

Der Stadt zur Kenntnis: 

Die Planung der öffentlichen Träger wird nicht berührt. 
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Teil 2/III Behörden / TÖB - Hinweise, die den Inhalt der Planung nicht berühren 

 

 III. Lfd.Nr. 1 Unterhaltungsverband 97 „Mittlere Hase“ am 04.08.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag: 

 

 

 

 

 

 

 

1) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

2) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

1.) 

2.) 
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 III. Lfd.Nr. 2 Deutsche Telekom Technik GmbH am: 29.07.2014 

 

 

Abwägungsvorschlag: 

 

 

 

 

1)  Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

2) Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

1.) 

2.) 
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 III. Lfd.Nr. 3 Hauptverband des Osnabrücker Landvolkes am: 07.08.2014 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

2.) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Für die Benutzung des öffentlichen Wegenetzes wird zwischen der 

Stadt und dem Vorhabenträger ein Sondernutzungsvertrag 

abgeschlossen. 

1.) 

2.) 
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3.) Für den Entwurf des B-Plans wurde ein Schallgutachten erstellt, 

welches die Einhaltung der Immissionsrichtwerte nach TA-Lärm 

nachweist. Entsprechende Festsetzungen (max. Schalleistungspegel 

je WEA) werden Inhalt des B-Plans. Ebenfalls liegt dem Entwurf des 

B-Plans ein Schattenwurfgutachten bei. Eine entsprechende 

textliche Festsetzung im B-Plan bezieht sich auf die 

Orientierungswerte zum Schattenschlag. Die Ergebnisse der o.g. 

Gutachten werden als Nebenbestimmung in den 

Genehmigungsbescheid (BImSchG) des nachfolgenden Verfahrens 

beim LK Osnabrück aufgenommen. Unzumutbare 

Beeinträchtigungen können somit ausgeschlossen werden. 

 

 

3.) 
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 III. Lfd.Nr. 4 Nieders. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr - Luftfahrtbehörde am: 07.08.2014 

 

 

 

Abwägungsvorschlag: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.) Die Hinweise betreffen das nachfolgende immissionsschutz-

rechtliche Genehmigungsverfahren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.) Die Hinweise betreffen das nachfolgende immissions-

schutzrechtliche Genehmigungsverfahren. 

 

1.) 

2.) 
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3.) Das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen 

der Bundeswehr wurde beteiligt (siehe Stellungnahme IV lfd. Nr. 3 

und Nr. 4). 

 

 

 

3.) 
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 III. Lfd.Nr. 5 Wasser- und Bodenverband Ahrens- am: 10.08.2014 

 

 

Abwägungsvorschlag: 

 

 

 

1.) Der Hinweis betrifft das nachfolgende BImSchG-Genehmigungs-

verfahren. 

 

1.)  
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Teil 2/IV Behörden / TÖB - Hinweise, Anregungen und Bedenken 

 

 IV. Lfd.Nr. 1 Nieders. Landesforsten- Forstamt Ankum am: 11.07.2014 

 

 

 

Abwägungsvorschlag: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Waldflächen wurden im Rahmen der Teilfortschreibung des 

RROP (2013) als „weiche Tabuzonen“ bewertet. Lt. 

Teilfortschreibung des RROP (siehe Seite 11) ist im Rahmen der 

konkreten Zulassungsplanung mindestens ein Fall- und 

Fällbereich von 30 m einzuhalten. Die vorliegende Planung 

orientiert sich an den Vorgaben der Teilfortschreibung des 

RROP. Der Mindestabstand von 30 m zwischen WEA und Wald 

wird eingehalten. Bezüglich der Fledermäuse wurden 

entsprechende Untersuchungen durchgeführt. Ein 

entsprechendes Monitoring zur Konkretisierung des 

Kollisionsriskos wird in der Genehmigung nach BImSchG 

verankert. Ausgeprägte naturnahe Waldrandzonen sind im 

Geltungsbereich nicht vorhanden. Bei Einhaltung des 

geforderten 100 m-Abstandes ist die Nutzbarkeit der Flächen 

1.) 
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derart eingeschränkt, dass die Ziele der Raumordnung nicht 

mehr ausreichend realisiert werden können. Den Anregungen 

hinsichtlich der Einhaltung eines größeren Abstandes zwischen 

Wald und WEA wird nicht gefolgt. 

 

 

 

 

 

2.) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.) 
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 IV. Lfd.Nr. 2 Nieders. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr am: 24.07.2014 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.) Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sie betreffen das 

vorgelagerte Verfahren zur Teilfortschreibung des RROP (2013) des 

LK Osnabrück. 

 

 

 

 

 

 

 

1.) 
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2.) Lt. § 9 Abs. 2 Nr. 1 des Bundesfernstraßengesetztes (FStrG) 

bedürfen Baugenehmigungen oder nach anderen Vorschriften 

notwendige Genehmigungen der Zustimmung der obersten 

Landesstraßenbaubehörde, wenn bauliche Anlagen längs der 

Bundesautobahnen in einer Entfernung bis zu 100 m errichtet 

werden sollen. Die Zustimmung nach Abs. 2 darf nur versagt oder 

mit Bedingungen und Auflagen erteilt werden, soweit dies wegen der 

2.) 
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Sicherheit oder Leichtigkeit des Verkehrs, der Ausbauabsichten oder 

der Straßenbaugestaltung nötig ist. Gem. § 9 Abs. 7 gelten die 

Absätze 1-5 nicht, soweit das Bauvorhaben den Festsetzungen 

eines Bebauungsplans entspricht, der mindestens die Begrenzung 

der Verkehrsflächen sowie an diesen gelegene überbaubare 

Grundstücksflächen enthält und unter Mitwirkung des Trägers der 

Straßenbaulast zustande gekommen ist. 

Für den Entwurf des B-Plans wurden die Standorte der WEA 

(Baugrenzen) so geschoben, dass die Baugrenzen sich außerhalb 

der Baubeschränkungszone befinden. Die Baubeschränkungszone 

parallel zur Autobahn wurde nachrichtlich mit in die Planzeichung 

übernommen. Außerdem wird dem Entwurf des B-Plans ein 

Gefährdungsgutachten beigefügt, welches sich mit Eisabwurf, 

Trümmerbruch etc. der der BAB 1 nächstgelegenen WEA 

auseinandersetzt.  

 

3.) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

3.) 
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 IV. Lfd.Nr. 3 Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 

Kompetenzzentrum Baumanagement Hannover am: 24.07.2014 

 

 

 

Abwägungsvorschlag: 

 

 

 

1) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Das Bauleitplanverfahren 

wird nicht vor 2015 abgeschlossen sein. Danach schließt sich das 

immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren der Anlagen 

beim LK Osnabrück an. Das Genehmigungsverfahren wird 

mindestens 3 Monate in Anspruch nehmen, d.h. eine Errichtung der 

WEA wird frühestens im Sommer / Herbst 2015 möglich. Zu diesem 

Zeitpunkt ist der militärische Bedarf nicht mehr vorhanden. Es sei 

jedoch darauf hingewiesen, dass bezüglich einer weiteren nicht 

militärischen Nutzung der Leitung die Stadt Bramsche eine entsprechende 

planungsrechtliche Festsetzung bezüglich der Leitung sowie des WEA-

Standortes Nr. 07 in die Planung aufgenommen hat. Des Weiteren liegt ein 

entsprechendes Gefährdungsgutachten vor. 

2) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

1.) 

2.) 
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 IV. Lfd.Nr. 4 Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 

Infra am: 06.08.2014 

 

 

 

Abwägungsvorschlag: 

1.) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

2.) Dieser Hinweis widerspricht den Aussagen der Stellungnahme des 

Bundesamtes für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der 

Bundeswehr, Kompetenzzentrum Baumanagement Hannover vom 

24.07.2014, welche in diesem Beteiligungsverfahren zu der Bauleitplanung 

abgegeben wurde (siehe IV lfd. Nr. 3). Mit Schreiben vom 24.07.2014 teilte 

das Kompetenzzentrum Baumanagement Hannover mit, dass es der 

Planung zustimme, wenn die Vorgaben der Fernleitungs-

Betriebsgesellschaft mbH Xanten bis zum Wegfall des militärischen Bedarfs 

voraussichtlich zum 01.01.2015 eingehalten werden. Des Weiteren führt 

das Kompetenzzentrum Baumanagement aus, dass die Einhaltung einer 

generellen Abstandsregelung nicht notwendig ist, wenn die WEA nach 

Errichtung des Wegfalls des militärischen Bedarfs errichtet werden.  

Den Bedenken wird auf Grund der Stellungnahme des Kompetenzzentrums 

Baumanagement Hannover vom 24.07.2014 nicht gefolgt. Es sei jedoch 

darauf hingewiesen, dass bezüglich einer weiteren nicht militärischen 

Nutzung der Leitung die Stadt Bramsche eine entsprechende 

planungsrechtliche Festsetzung bezüglich der Leitung sowie des WEA-

Standortes Nr. 07 in die Planung aufgenommen hat. Des Weiteren liegt ein 

entsprechendes Gefährdungsgutachten vor. 

 

 

 

1.) 

2.) 
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 IV. Lfd.Nr. 5 Landesamt für Geoinfornation und Landvermessung Niedersachsen am: 22.07.2014 

 

 

 

Abwägungsvorschlag: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Bei der Planunterlage handelte es sich um ALK-Daten der Stadt 

Bramsche. Nur der Übersichtsplan (M 1:50.000) wurde auf 

Grundlage der TK 25 erstellt.  

Da zum Vorentwurf die Ergebnisse eines 

Flurbereinigungsverfahrens noch nicht vorlagen, wird für den 

Entwurf nun eine aktuelle Plangrundlage (ALK-Daten) verwendet, 

welche die Ergebnisse des Flurbereinigungsverfahrens 

widerspiegelt.  

 

 

 

 

 

1.)  
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 IV. Lfd.Nr. 6 Bundesnetzagentur am15.07.2014 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag: 

 

 

 

1.) Richtfunktrassen, die innerhalb der Geltungsbereiche 

verlaufen, wurden bereits nachrichtlich in die Planzeichung 

übernommen. Folgende Betreiber von Richtfunktrassen 

wurden im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung beteiligt: E-

Plus, Deutsche Telekom, Ericsson Transmission, EWE Tel, 

Telefonica Germany, Vodafone. Damit wurden alle in der 

Stellungnahme der Bundesnetzagentur genannten Betreiber 

beteiligt. Die Informationen aus den Stellungnahmen der o.g. 

Trassenbetreiber werden, soweit erforderlich, nachrichtlich in 

die Planung aufgenommen 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.) 
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2.) Die Empfehlungen und Anregungen werden zur Kenntnis 

genommen. Die Festlegung von Ausschlusskriterien erfolgte 

auf Ebene der Regionalplanung (Teilfortschreibung des 

RROP) durch den LK Osnabrück. 

 

 

2.) 
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 IV. Lfd.Nr. 7 Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen 

Kampfmittelbeseitigungsdienst am: 04.07.2014 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag: 

 

 

 

 

 

1) Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Eine kostenpflichtige 

Luftbildauswertung wurde in Auftrag gegeben. Sollte diese 

Sondierungsmaßnahmen erforderlich machen, sind diese vor 

Baubeginn zu beantragen. 

1.) 
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 IV. Lfd.Nr. 9 Landkreis Osnabrück am: 11.08.2014 

 

 

 

Abwägungsvorschlag: 

 

 

 

 

 

 

 

1.) Die Darstellung des Deckblattes zum Vorentwurf war fehlerhaft 

und wurde zum Entwurf korrigiert. Es sind 7 WEA geplant. 

2.) Dem Hinweis wird gefolgt. 

 

 

 

 

3.) Dem Hinweis wird gefolgt. 

 

4.) Die Hinweise auf die Paragraphen der NBauO werden aus den 

Baugestalterischen Festsetzungen entfernt. 

 

5.) Den Hinweisen wird gefolgt. 

 

1.) 

2.) 

3.) 

4.) 

5.) 
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6.) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

7.) Das LROP sagt aus, dass in RROPs keine 

Höhenbeschränkungen vorgenommen werden sollen. Das 

RROP (2013) des LK OS führt nicht aus, dass die nachfolgende 

Bauleitplanung auf Höhenbegrenzungen verzichten soll. Eine 

Höhenbegrenzung auf Ebene des FNP ist sicher nicht sinnvoll. 

Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung ist diese jedoch ein 

Steuerungsinstrument für die planende Kommune und unterliegt 

deren Planungshoheit. Eine max. Höhe von 200 m , wie hier 

festgesetzt (entspricht dem Stand der Technik für 

Binnenlandstandorte), schränkt die Windenergienutzung nicht 

unzulässig ein. Der Aspekt der „optisch bedrängenden Wirkung“ 

kann im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung nur abgeprüft 

werden, wenn die max. Gesamthöhe der WEA bekannt ist. Die 

Stadt Bramsche schafft mit der Festsetzung der max. 

Gesamthöhe auf 200 m einen Anhaltspunkt zur Abprüfung der 

„optisch bedrängenden Wirkung“ und gibt gleichzeitig der 

Windenergienutzung in der Vorrangfläche entsprechend Raum, 

so dass die Ziele der Raumordnung umgesetzt werden können.  

8.) Die Hinweise betreffen zum größten Teil das nachfolgende 

immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren und sind 

nicht Inhalt der Bauleitplanung. Innerhalb des Geltungsbereiches 

des B-Plans Nr. 156 befinden sich drei vorläufig zu sichernde 

Überschwemmungsgebiete.Fundamente oder Kranstellflächen 

der geplanten WEA sind nicht in diesen Bereichen festgesetzt. 

Jedoch verläuft die Zuwegung zwischen WEA Nr. 1 und WEA Nr. 

7 durch eines der vorläufig zu sichernden 

Überschwemmungsgebiete. Die Ausführung dieser Zuwegung 

6.) 

7.) 

8.) 
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erfolgt in Schotterbauweise, so dass auch weiterhin von einer 

Versickerung des Niederschlagswassers auszugehen ist und es 

somit zu keiner Beeinträchtigung des 

Überschwemmungsgebietes kommt. Ein Antrag auf Erteilung 

einer wasserrechtlichen Ausnahmegenehmigung gem. § 78 Abs. 

3 und 4 wurde seitens der Stadt für die 30. FNP-Änderung und 

den Bebauungsplan Nr. 156 bei der Unteren  Wasserbehörde 

des Landkreises Osnabrück gestellt. 

9.) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

10.) Die Darstellung des Deckblattes zum Vorentwurf war 

fehlerhaft und wurde zum Entwurf korrigiert. Es sind 7 WEA 

geplant. 

11.) Zum Entwurf des B-Plans wird eine Biotoptypenkartierung 

aus dem Jahre 2014 vorgelegt, auf deren Grundlage die 

erheblichen Beeinträchtigungen der Biotoptypen durch 

Versiegelung bilanziert wird. Bezüglich des Schutzgutes 

Landschaft wurde dem Entwurf des B-Plans die 

Landschaftsbildbewertung (2013), welche zur Teilfortschreibung 

des RROP erstellt wurde, für die Bewertung und 

Eingriffsbilanzierung zu Grunde gelegt. Bezüglich des 

Schutzgutes Tiere liegen Erfassungen der Avifauna und der 

Fledermausfauna aus den Jahren 2013/2014 vor. Die Stadt 

Bramsche sieht keinen Anlass weitere Erfassungen durchführen 

zu lassen, da für die Schutzgüter Pflanzen und Tiere, Boden und 

Landschaft entsprechende aktuelle Aussagen aus den Jahren 

2013/2014 (s.o.) vorliegen. 

 

9.) 

10,) 

11.) 
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12.) Der Hinweis wird berücksichtigt. 

13.) Im Entwurf des B-Plans wurden die entsprechenden 

Kompensationsmaßnahmen im Detail beschrieben und 

festgesetzt (siehe hierzu LBP und B-Plan Entwurf). 

14.) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Dem Entwurf des 

B-Plans liegt ein Artenschutz-Fachbeitrag bei. 

15.) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Entsprechende 

Regelungen werden im Artenschutz-Fachbeitrag thematisiert. 

16.) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

17.) Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und das 

Kapitel 9.1.9 des Umweltberichtes um entsprechende Aussagen 

ergänzt. 

 

 

18.) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

12.) 

13.) 

14.) 

15.) 

16.) 

17.) 

18.) 
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Ergänzende Stellungnahme der Unteren Wasserbehörde des 
LK Osnabrück vom 05.03.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Im Begründungstext 

wird der Sachverhalt entsprechend dargelegt. 

2.) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

3.) Der Hinweis betrifft die vorbereitende Bauleitplanung (30. FNOP-

Änderung). 

4.) Die Stadt Bramsche wird eine entsprechende 

Ausnahmegenehmigung beantragen. 

 

 

 

1.) 

2.) 

3.) 

4.) 
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 IV. Lfd.Nr. 10 Wasserverband Bersenbrück am: 31.07..2014 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag: 

 

 

 

1.) Die Trinkwasserleitung wurde nachrichtlich in die 

Planzeichung übernommen. 

 

 

 

 

 

 

2.) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

1.) 

2.) 
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 IV. Lfd.Nr. 11 Amt für regionale Landesentwicklung Weser-Ems am: 11.07.2014 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag: 

 

 

 

 

 

1.) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

2.) Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

3.) Die Erschließung der WEA erfolgt nördlich des 

Flurbereinigungsgebietes. Eine Beeinträchtigung bzw. 

zusätzlicher Ausbau der im Rahmen des 

Flurbereinigungsverfahrens ausgebauten Wege kann 

somit ausgeschlossen werden. Die Hinweise werden zur 

Kenntnis genommen. 

4.) Für den Entwurf des B-Plans wird eine aktuelle 

Plangrundlage, welche die Ergebnisse des 

Flurbereinigungsverfahrens berücksichtigt, verwendet. 

 

1.) 

2.) 

3.) 

4.) 
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 IV. Lfd.Nr. 12 E-Plus Mobilfunk GmbH & CoKG am: 11.08.2014 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag: 

 

1.)  Bezüglich des thematisierten Korridors von 40 m sei darauf 

verwiesen, dass sich kein Turm einer WEA direkt im Verlauf der 

Richtfunktrasse bzw. innerhalb des Korridors von 40 m befindet. 

Auch befindet sich kein Rotor (Baugrenze) im Bereich des 

thematisierten Korridors. Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass 

die Richtfunkstrecken gemäß der Stellungnahme von E-Plus in 

Höhen von 34,5-57 m über Grund verlaufen. Der untere Rotorkreis 

der geplanten WEA wird etwa in der Höhe von ca. 78 m verlaufen. 

Die Stadt verweist auf den Beschluss der 6. Kammer des VG 

Aachen vom 14.03.2014 (6 L 106/14), welcher ausführt, dass nach 

der Rechtssprechung des OVG NRW vom 09.09.1998 davon 

auszugehen ist, dass bei Störungen des Mobilfunks allenfalls 

„Interessen“ des Netzbetreibers tangiert sind, nicht jedoch eigene 

Rechtspositionen. Es besteht weder ein geschütztes Vertrauen, dass 

Funkverbindungen dauerhaft uneingeschränkt nutzbar bleiben, noch 

besteht ein grundrechtlich gewährleisteter Schutz davor, dass sich 

die Umgebung ändert und ggf. finanzielle Aufwendungen zur 

technischen Anpassung an neue Gegebenheiten getätigt werden 

müssen, um Funkverbindungen aufrechterhalten zu können. Es ist 

vielmehr regelmäßig Sache des Netzbetreibers, durch 

entsprechende technische Maßnahmen die Funktionsfähigkeit des 

Netzes sicherzustellen. Diese Rechtssprechung, die zur Störung des 

Radio-, Fernseh- und Mobilfunkempfangs Privater ergangen ist, 

1.) 



Stadt Bramsche: Bebauungsplan Nr. 156 Frühzeitige Beteiligung: Abwägung der Hinweise, Anregungen und Bedenken Stand: 01.06.2015 Seite 50 

  

 

dürfte nach vorläufiger Einschätzung der Kammer auf Störungen der 

Richtfunkstrecken eines Mobilfunknetzes übertragbar sein. 

Die Kammer stellt in die wertende Betrachtung ein, dass mit dem 

Betrieb einer Richtfunkstrecke nicht nur private Interessen, sondern 

gleichsam ein anerkanntes öffentliches Interesse an der 

Aufrechterhaltung und dem Ausbau eines funktionsfähigen und 

flächendeckenden Mobilfunknetzes verfolgt wird. Das diese 

Interessen aber per se höher zu bewerten wären als der Ausbau der 

Windenergie (ebenso ein anerkanntes öffentliches Interesse, vgl. 

Privilegierung in § 35 BauGB), vermag die Kammer nicht zu 

erkennen. Sie geht insoweit in Übereinstimmung mit der 

Rechtssprechung des VG Minden (26.09.2009; 11L 120/ 09) davon 

aus, dass weder aus Art. 87 f des GG Rechte einzelner 

Mobilfunkbetreiber folgen noch aus der Zuteilung von Frequenzen 

durch die BNetzA ein Abwehranspruch eines Mobilfunkbetreibers 

gegen störende Nutzungen folgen kann. 

 

 

2.) Die mit Koordinaten angegebenen Richtfunktrassen von E-plus 

verlaufen außerhalb des Geltungsbereiches des B-Plans Nr. 156. 

 

 

 

 

 

 

2.) 
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 IV. Lfd.Nr. 13 Landwirtschaftskammer Niedersachsen am: 04.08..2014 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.) Der B-Plan macht keine Festsetzungen zu Stallanlagen. 

Stallanlagen unterliegen dem § 35 BauGB. Einzuhaltende 

Abstände von Stallanlagen zu WEA sind rechtlich nicht fixiert. 

Bezüglich der Verkehrserschließung siehe Kap. 4.2 der 

Begründung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.) 
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2.) Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

3.) Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

2.) 

3.) 
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 IV. Lfd.Nr. 14 Fernleitungsbetriebsgesellschaft mbH, Xanten am 17.07.2014 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.) 
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2.) Siehe Stellungnahme der BAIUDBw unter IV lfd. Nr. 3. 

 

2.) 
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Teil 3/V Ergebnis der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit - Hinweise, Anregungen und Bedenken 

 

 V. Lfd.Nr. 1 Privatperson Nr. 1 am: 12.07.2014 

 

 

Abwägungsvorschlag: 

1.) 

Die Abstände zwischen Wohnen im Außenbereich und den 

Vorrangflächen wurden vom Landkreis Osnabrück auf Ebene der 

Regionalplanung festgelegt. Diese Abstände können von der Stadt 

Bramsche im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung nicht ohne 

städtebauliche Begründung pauschal vergrößert werden.  

Der LK OS hat auch entsprechend des Urteils des BVerwG vom 

Dezember 2013 die Abstände zu Wohnhäusern entsprechend ihrer 

Schutzanforderung (Siedlungsflächen kommt ein höheres 

Schutzbedürfnis zu als Wohnhäusern im Außenbereich) differenziert. 

Bereits mehrere Gerichte haben sich mit dem Thema Infraschall 

beschäftigt (siehe hierzu auch Kap. 4.5. des Begründungstextes). Das 

VG Würzburg (VG Würzburg Urteil vom 07.06.2011, AZ W 4 K 10.754) 

stellt dazu zusammenfassend fest, dass „im Übrigen hinreichende 

wissenschaftlich begründete Hinweise auf eine beeinträchtigende 

Wirkung der von Windkraftanlagen hervorgerufenen 

Infraschallimmissionen auf den Menschen bisher nicht vorliegen. Bei 

komplexen Einwirkungen, über die noch keine hinreichenden 

wissenschaftlichen Erkenntnisse vorliegen, gebietet die staatliche 

Schutzpflicht aus Art. 2 Abs. 1 GG nicht, alle nur denkbaren 

Schutzmaßnahmen zu treffen. Deshalb ist der Verordnungsgeber nicht 

verpflichtet, Grenzwerte zum Schutz von Immissionen zu verschärfen 

(oder erstmals festzuschreiben), über deren gesundheitsschädliche 

Wirkungen keine verlässlich wissenschaftlichen Erkenntnisse vorliegen. 
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vorliegen“. 

In Kapitel 4.5. der Begründung wird ausführlich auf das Thema 

Infraschall eingegangen. Zu der genannten Studie des Robert-Koch-

Instituts (2007) sowie den Ausführungen im Bundesgesundheitsblatt 

(2007) sei folgendes auszuführen: 

Das Wort "Windkraft" kommt in der gesammten Studie nur in einem 
Absatz (siehe Seite 1587) vor: 
"Ein weiteres Beispiel sind die Emissionen von Windkraftanlagen, die 
teilweise sehr nah an Wohnbereichen aufgestellt sind. Dazu wurden 
Messungen und Beurteilungen seitens der Bundesländer, der 
Windenergieverbände und Umweltschutzverbände vorgenommen. Sie 
ergaben einheitlich, dass die festgestellten Infraschallpegel von 
Windkraftanlagen unterhalb der normalen Wahrnehmungsschwelle 
liegen. 
Da die individuelle Wahrnehmungsschwelle stark um die nominale 
Wahrnehmungsschwelle streut, muss auch an die besonders sensitiven 
Personen gedacht werden. Darüber hinaus muss hinsichtlich der 
gesundheitlichen Bewertung auch der tieffrequente Hörschall beachtet 
werden. Hierzu liegen bisher keine ausreichenden Daten vor. In der 
Studie steht auch, dass Infraschall erhebliche Probleme verursachen 
kann (dezentrale Heizkraftwerke, Umwälzpumpen, sowie im städtischen 
Bereich mit Kühlaggregaten und Schwerlastverkehr). Um als Argument 
gegen eine Planung von Windparks verwendet zu werden, liegen keine 
entsprechenden belastbaren Ergebnisse vor. Die Stadt trägt dem 
Schutzanspruch der umliegenden Bebauung hinreichend Rechnung. 

Zur Aussage, dass die WHO einen Mindestabstand von 2.000 m 

zwischen WEA und Wohnbebauung empfiehlt, wird auf die 

Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 

Baden-Württemberg (http://www.lubw.baden-

wuerttemberg.de/servlet/is/229961/) verwiesen. Diese führt aus, dass 

die WHO der Landesanstalt auf Anfrage mit Schreiben vom 22.03.2013 

mitgeteilt hat, dass sie weder Richtlinien speziell für Lärm von WEA 

noch Empfehlungen zu Abständen zwischen WEA und Wohnbebauung 

http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/229961/
http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/229961/
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veröffentlicht hat. Die oft zitierten WHO-Mindestabstände von WEA zu 

bebauten Gebieten gibt es nicht. Allgemeine Hinweise zum nächtlichen 

Schutz vor Lärm werden in der WHO-Veröffentlichung „Night Noise 

Guideline for Europe“ aus dem Jahre 2009 gegeben. Als Vorsorgewert 

zur Vermeidung von gesundheitsrelevanten Effekten, auch für 

besonders empfindliche Personen wie z.B. Kinder oder Kranke, wird ein 

Außenpegel von 40 dB(A) für die Nacht genannt. Dies entspricht dem 

Immissionswert der TA-Lärm für allgemeine Wohngebiete. 

Zu den Abhandlungen des amerikanischen Hörforschers SALT wird 

ebenfalls auf die Landesanstalt für Umwelt, Messungen und 

Naturschutz des Landes Baden-Württemberg (http://www.lubw.baden-

wuerttemberg.de/servlet/is/229961/) verwiesen. 

Diese führt aus : „Die Arbeiten von Prof. Alec Salt zum Thema 

Windenergie sind wissenschaftlich umstritten und wurden schon 

vielfach angegriffen, da sie spekulativ und nicht nachvollziehbar sind. 

Sie gelangen stets zu dem Ergebnis, dass Windenergieanlagen 

schlecht für die Gesundheit sein können. 

Als Grundlage für seine Aussage verwendet Prof. Salt frühere Studien 

an Meerschweinchen, die starkem Infraschall ausgesetzt wurden. Er 

konnte nach eigenen Angaben vergleichsweise starke elektrische 

Impulse im Innenohr der Meerschweinchen an den äußeren Haarzellen 

messen. Dies sei ein Nachweis, dass tieffrequente Geräusche das Ohr 

der Meerschweinchen stark stimulieren. Prof. Salt vermutet, dass diese 

Erkenntnis auf den Menschen übertragbar sein könnte. Obwohl 

Menschen elektrische Impulse der äußeren Haarzellen nachweislich 

nicht hören bzw. wahrnehmen können, gäbe es nach seiner Ansicht 

mehrere denkbare negative Wirkungen von Infraschall. Hierzu gehörten 

z. B. eine Hörschwellenverschiebung, ein Überdruck in der 

Hörschnecke oder eine Stimulation des Unterbewusstseins. Dies könne 

http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/229961/
http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/229961/
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möglicherweise zu Symptomen wie Pulsation, Unwohlsein, Stress, 

Unsicherheit, Gleichgewichtsstörungen, Schwindel, Übelkeit, 

"Seekrankheit", Tinnitus, Druckgefühl im Ohr, Schlafstörungen, Panik, 

Blutdruckanstieg und Konzentrationsstörungen führen.  

Viele dieser beschriebenen Effekte lassen sich bei sehr hohen 

Infraschallpegeln im Bereich der Schmerzgrenze gut beobachten. Es ist 

jedoch weder plausibel noch nachgewiesen, dass tieffrequente 

Geräusche mit millionenfach kleineren Pegeln, wie sie durch 

Windenergieanlagen verursacht werden, zu solchen Symptomen führen 

können. Zudem sind diese Pegel mit den natürlichen Windgeräuschen 

und vielen Alltagsgeräuschen vergleichbar. Somit ist eine Relevanz der 

Ergebnisse von Prof. Salt für die Risikobewertung von 

Windkraftgeräuschen nicht erkennbar.“ 

Die Abhandlung „Infraschall von Windkraftanlagen als 

Gesundheitsgefahr“ von Prof. Dr. Erwin Quambusch (Herr Quambusch 

war ein Jurist aus Bielefeld) und Martin Lauffer vom 29. Januar 2008 

wird oft als Beispielstudie herangezogen. In dieser Abhandlung werden 

aber viele Quellen verzerrt oder falsch wiedergegeben. So bezieht sich 

die Abhandlung beispielsweise u .a. auf die Studie „Auswirkungen einer 

sublimen Beschallung mit einer Frequenz 4 Hz, 8 Hz und 31,5 Hz“ von 

Weiler aus dem Jahr 2005, deren Schlussfolgerungen aufgrund 

unzulänglichen Versuchsdesigns und viel zu kleiner Stichprobenmenge 

(es wurde nur eine Person untersucht, die immer informiert wurde, 

wenn sie wieder einer Infraschallemission ausgesetzt wurde) unzulässig 

sind. Martin Lauffer selber machte in einem Zeitungsinterview (Badische 

Zeitung, 19.11.2011) die Aussage, dass die Ergebnisse seiner Studie 

nicht das Resultat einer methodisch zuverlässigen Erhebung sind. 

Die in Kap. 4.5. der Begründung genannten Quellen können um 

folgende erweitert werden: 


